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Informationen zum Fachgebiet 
 

Chemie 
 
Der Schwerpunkt der Forschungsarbeit ist entscheidend für die Einordnung in eines der sieben Jugend 
forscht Fachgebiete! 
 
Was gehört in die Chemie? 
Die Chemie bietet viele Forschungsmöglichkeiten: Es können organische und anorganische Reaktionen 
untersucht oder das Augenmerk auf die analytische oder physikalische Chemie gerichtet werden – mit 
einfachen Tests zu Hause, in der Natur oder aufwendigeren Versuchen in Labor oder Schule. 
 
Disziplinen im Fachgebiet Chemie 
 

o Anorganische Chemie 
o Organische Chemie 
o Analytische Chemie 
o Physikalische Chemie 
o Theoretische Chemie 
o Technische Chemie 

 
Folgende Themen gehören bei Jugend forscht in dem Fachgebiet Chemie, sofern der Schwerpunkt der 
Forschungsarbeit in der Chemie liegt: 
 

o Biochemie 
 
Was passt nicht ins Fachgebiet Chemie? 
Vom Wettbewerb grundsätzlich ausgeschlossen sind Projekte, die Teilnehmende oder Dritte gefährden. 
Dazu zählen Experimente mit Sprengstoff, Drogen oder radioaktiven Stoffen. Für alle Jungforschenden 
muss es selbstverständlich sein, bei Experimenten Schutzbrille und Kittel zu tragen sowie die 
vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Nähere Informationen dazu stehen im Merkblatt 
„Sicherheitsvorschriften“. 
 
Finanzielle Zuschüsse 
Benötigen Teilnehmende für ihr Projekt beispielsweise Geräte, Materialien oder Bücher, die in der 
Schule nicht vorhanden oder zu kostspielig in der Anschaffung sind, können sie, ihr Projektbetreuender, 
oder Fachlehrkraft beim Jugend forscht Sponsorpool des betreffenden Bundeslandes einen 
Förderantrag stellen. 
 
Patentanmeldung 
Wird beim Wettbewerb eine Erfindung präsentiert, gilt sie als veröffentlicht und kann nicht mehr durch 
ein Patent geschützt werden. Soll eine Erfindung geschützt werden, ist sie daher vor ihrer ersten 
Präsentation beim Wettbewerb von den Teilnehmenden bzw. deren gesetzlicher Vertretung zum Patent 
anzumelden. Ein Gebrauchsschutzmuster kann hingegen bis zu sechs Monate nach der ersten 
Präsentation erworben werden. Wettbewerbsteilnehmende, die ihre Erfindung als Gebrauchsmuster 
oder zum Patent anmelden, bekommen die Kosten für die Patentanmeldung bis zu einer Höhe von 60 
Euro oder alternativ für die Anmeldung zum Gebrauchsschutzmuster in Höhe von 40 Euro auf Antrag 
von der Stiftung Jugend forscht e. V. erstattet. 
 
Themenanregungen 
Themenanregungen gibt die Datenbank mit Bundeswettbewerbsprojekten sowie die 
Videoprojektdatenbank.  
 

https://www.jugend-forscht.de/fileadmin/user_upload/Downloadcenter/Teilnahme/Sicherheitsvorschriften.pdf
https://www.jugend-forscht.de/teilnahme/wichtige-infos/finanzielle-unterstuetzung.html
https://www.jugend-forscht.de/projektdatenbank.html
https://www.jugend-forscht.de/video-projektdatenbank.html

